
 

Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 
Gleichstellung 

(&) 
 Kassel, 16. Februar 2012 
 

 
Die Behandlung des Antrages im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 
Gleichstellung war aufgrund der rechtlichen Bestimmungen der Geschäftsordnung 
der Stadtverordnetenversammlung Kassel und der Hessischen Gemeindeordnung 
nicht zulässig. Die nachfolgende Beschlussempfehlung wurde daher nicht an die 
Stadtverordnetenversammlung weitergeleitet. 
 
Siehe dazu gleichlautenden Antrag, Vorlagenummer 101.17.373, behandelt in der 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 27. Februar 2012. 
 
 
 

Beschlussempfehlung 
an die Stadtverordnetenversammlung 

 
 
Zulassung des Bürgerbegehrens "Langes Feld" in Kassel 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Zulässigkeit des am 09.01.2012 
eingereichten Bürgerbegehrens „Langes Feld“ in Kassel gemäß § 8b Abs. 4 Satz 2 HGO. 

 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: B90/Grüne, Kasseler Linke  
Ablehnung: SPD, FDP 
Enthaltung: CDU 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Zulassung des Bürgerbegehrens 
'Langes Feld' in Kassel", wird abgelehnt. 
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